








Beiblatt zum Praktikumsvertrag  
 

Berücksichtigen Sie beim Ausfüllen bitte die folgenden Hinweise zur Praktikumsdauer, den 

Arbeitszeiten und den Urlaubstagen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4) 

Das Praktikum sollte am 01.08. des Jahres beginnen, muss 52 Wochen dauern und endet 

entsprechend am 31.07. des Folgejahres. Während der Praktikums- und Unterrichtstage besteht 

Versicherungsschutz durch die Unfallkasse NRW. 

 

5) 

Arbeitszeit und Urlaubumfang richten sich nach den jeweiligen gesetzlichen und tariflichen 

Bestimmungen (Jugendarbeitsschutzgesetz, Tarifvertrag).  
 

Der Urlaub ist während der Ferien zu gewähren. Bei der Anzahl der Urlaubstage ist bei 

Jugendlichen §19 des Jugendarbeitsschutzgesetzes zu berücksichtigen:  
 

„Ist die Praktikantin/der Praktikant zum 01.01. des Jahres… 

… noch keine 16 Jahre alt:  mindestens 30 Werktage Urlaub, 

… noch keine 17 Jahre alt:  mindestens 27 Werktage Urlaub, 

… noch keine 18 Jahre alt:  mindestens 25 Werktage Urlaub.“ 

 

6) 

Die wöchentliche Arbeitszeit wird unter Abzug der 12 Wochenstunden Unterricht angegeben. 

Die Unterrichtstage liegen donnerstags und freitags. An einem unterrichtsfreien Tag (z.B. Ferien, 

bewegliche Ferientage) ist der Praktikumsbetrieb zu 8 Arbeitsstunden aufzusuchen. 

Laut Jugendarbeitsschutzgesetz dürfen Jugendliche (unter 18 Jahren) „... nicht mehr als acht 

Stunden täglich und nicht mehr als 40 Stunden wöchentlich beschäftigt werden“ §8 (1). 

 

7) 

Die Praktikantenvergütung unterliegt nicht dem Mindestlohngesetz (gem. § 22 Abs. 1 Ziffer 1 

MiLoG). 

 

 

 

<siehe Nr. 4> 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

Friedrich-Albert-Lange Berufskolleg Duisburg 

Carstanjenstr. 10, 47057 Duisburg, Tel. 0203-283 2582, Fax. 0203-283 4349 

 

Kontaktadressen:  

FG@falbk.de (Gestaltung) 

FB@falbk.de (Bautechnik) 
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